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1660 Oktober 27 . A
SCHREIBEN VON DEN ZU LUZERN VERSAMMELTEN TAGSATZUNGSGESANDTENDER

V KATH. ORTE LU, UR, SZ, UW UND ZG1 AN BUERGERMEISTER
UND RAT VON ZUERICH

EA VI 1 , 515 a

"Wylen über das Jenige schreiben (welches ab Jüngster Badischer Jarrechnung

in unserer Hr . unnd Oberen Nammen des bewüsten Schloss Buws [ - Ausbau von

Schloss Stein in Baden - ] halber an üch . . . abgangen ) underem 29 . Augusti

Jüngsthin ein antwort alher gelanget , darüber hernach von [der ] . . . Statt Lu-

cem die gebührende participation bestellt worden , hat unseren allerseits Ob-

rikheiten belieben wollen mit gelegenheit diser Jetz vorgefallenen Conferenz

eüch durch uns fründtl . Wohlmeinung hinwiderumb anfüegen zulassen , was ge¬

stallten denselben nit ohne Sonderbahren befrömbden vorkhommen das Jhr Jhnen

den allten pfandtbrieff Ewerer alltvorderen [nach der Eroberung der Stadt]

montag vor St . Jacobstag A° 1415 vom Römischen König Sigmundo [=S i g i s-

m u n d] ertheillt worden , zu einer prob Ewers intents vorbilden thundt , da

Jhr anstatt dessen eüch (als wohlerfame in den allten geschichten ) hettend

reflectieren khönnen , das Selbiger Zeit in wenig Monaten darnach , vor ausgang
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des allererst bemellten Jahrs , 5 der Jetz mitregierenden . . . Orthen zu Eweren
3

vorderen in gesagte Pfandtsahafft mit völliger Rechtung geträtten , wie die

darumb aufgerichte Verkhommnussen ordenlich auswyssen . Ja das noch mehr ist,

wird sich aus authentischen original documentis erhellen und darthun , das die
o 4 ·

übrigen 7 . . . Orth in A 1443 Eweren . . . theil unnd alle die Rechtung welche

Ewern allt vorderen zuvor an der Graffschafft der Statt unnd der Herschafft

Baden hatten , Redlich genommen unnd eroberet , in welchem Standt es 7 gantze

Jahr bis A° 1450 verblibben , da Schultheis Räht unnd die Burger gmeinlich der

Statt Baden den Jetzt Regierenden 8 . . . Orthen samptlich geschworen habent.

Darumben gleiche Original Brieff unnd Sigel in alhiesigem Archivio verwahr-

lich uffbehallten sind , mit welchen Jhr . . . ebenmässig ohne allen Zwyffel ver¬

sehen sein werdent . Unnd wyl in denselben unsem Rechtungen unndBedingnussen

beiderseits nacheinanderen Clar unnd austruckenlich begriffen , khönnen wir nit

finden , wonacher unnd worin Ewer . . . meinung unnd beschwärdt wider besagter

Statt Baden Schlossbuw Jhren grundt unnd Hafft gewünnen möge , oder mit was

Befüegtsame Jhr unsere habende ordenlich unnd wohlerlüterte Rechtungen der

enden turbieren unnd hindertreiben khönnen , dan obgleich wohl mehrgedachte

Statt Baden als ein Rychstatt uns den 8 Regierenden Orthen nach Brieff unnd

Sigel . . . zugethan , so sindt hingegen wir doch alle . . . schuldig unnd pflich¬

tig , sy by allen unnd Jeglichen Jhren gnaden , Freyheiten , Rechtungen , Herkhom-

menheiten unnd allten guoten gewohnheiten , so sy [vor 1415 ] von Römischen Key¬

seren unnd Königen wie auch von der Herschafft Oesterich erworben . . . Rüewig-

klich blyben zu lassen , unnd sy darby zu schützen schirmen unnd handthaben.

Also das ob Gott will nun hinfüran Jhr . . . dise sach , als welche weder dem

Eidtgnöschischen Fridenschluss [- Landfrieden von 1531 ] noch unseren gemeinen

abscheiden widerstrebt , fründt - unnd lieblich werden acquieseieren , unnd da-

nacher unseren Hr . unnd Oberen kein wytere . . . behelligung Zuwachsen lassen,

darumb wir euch . . . wollent ersuocht unnd dise wohlmeinliche gegenerklärung

in der Hoffnung überschriben haben , das Jhr selbige mit gantz Eidtgnösisehen

willen aufnemmen , üch . . . versichernde das unser seits üch jeder Zeit mit be-

harlicher . . . Fründtschafft . . . solle entsprochen werden"

1 ) Stadt und Amt Zug war nicht durch Beat  II . Zurlauben vertreten.
2 ) s . EA VI 1 , 1318 Art . 263 . Auch an der Jahrrechnung war Zurlauben nicht

anwesend.
3 ) Im Dezember 1415 Hess Zürich die V Orte in die Pfandschaft miteintreten,

Uri lehnte indessen eine Beteiligung ab ; vgl . Mittler/Baden I 73.



4 ) Am 2 . Juli 1443 wurde Zürich von den 7 Orten der Mitregierung in Baden
verlustig erklärt ; vgl . ebenda 80.

Kopie , wohl aus der Kanzlei Luzern zuhanden von Stadt und Amt Zug.
AH 67 , 88 - 89
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